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  Öffentliche Bekanntmachungen 
 

Müllabfuhr in der Woche  
vom 2. Mai bis 6. Mai 2017 

 
Infolge des Wochenfeiertages am Montag, den 1. Mai 2017 
(Maifeiertag), verschieben sich die Abfuhrtermine der Müllab-
fuhr und der Gelben Säcke jeweils um einen Tag zum folgen-
den Wochenende. Letzter Abfuhrtermin ist somit  
 

Samstag, der 6. Mai 2017. 
 
Mainz, 21. April 2017 
Stadtverwaltung 
 
gez 
 
Katrin Eder 
Beigeordnete 
 

......................................................................... 
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Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse über 
die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens und 

über die Aufstellung eines Bebauungsplanes im 
beschleunigten Verfahren Unterrichtungs- und 

Äußerungsmöglichkeit 

 
Auf Grund des § 13 a Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 2 BauGB 
(Baugesetzbuch) i. V. m. (in Verbindung mit) § 13 Abs. 2 
Nr. 2 BauGB, § 2 Abs. 1 BauGB und § 3 Abs. 1 BauGB wird 
Folgendes bekannt gemacht: 
 
Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung am 
29.03.2017  gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des 
Bebauungsplanes  
 

"Wohnquartier An der Krimm (G 156)" 
 
beschlossen. Des Weiteren hat der Stadtrat gemäß § 13 a 
Abs. 3 BauGB beschlossen, den Bebauungsplan "Wohnquar-
tier An der Krimm (G 156)" im beschleunigten Verfahren 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB aufzustellen. 
 
Diese Beschlüsse werden bekannt gemacht.  
 
Gemäß § 13 a Abs. 3 BauGB wird bekannt gemacht, dass der 
Bebauungsplan "Wohnquartier An der Krimm (G 156)" im 
beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt wird. 
 
Unterrichtungs- und Äußerungsmöglichkeit nach § 13 a 
Abs. 3 Nr. 2 BauGB 

Über die Ziele und Zwecke der Planung sowie über die we-
sentlichen Auswirkungen der Planung kann sich die Öffent-
lichkeit gemäß § 13 a Abs. 3 BauGB 

vom 08.05.2017 bis 06.06.2017 
einschließlich 

- außer feiertags - montags bis donnerstags von 08:30 Uhr bis 
16:00 Uhr sowie freitags von 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr bei der 
Stadtverwaltung Mainz, Stadtplanungsamt, Zitadelle, Bau A, 
Zimmer 207, "Am 87er Denkmal", 55131 Mainz,  unterrich-
ten und sich zur Planung äußern.  

Außerdem liegen der Entwurf des o. a. Bebauungsplanes und 
seine Begründung - als zusätzlicher Service für die Öffentlich-
keit - im Rathaus, Foyer, Jockel-Fuchs-Platz 1, 55116 Mainz, 
und in der Ortsverwaltung Mainz-Gonsenheim, Pfarrstraße 1, 
55124 Mainz, zu den dort gültigen Geschäftszeiten zur Ein-
sichtnahme aus.  

Im gleichen Zeitraum steht der Entwurf des o. a. Bebauungspla-
nes "Wohnquartier An der Krimm (G 156)" im Internet unter 
der Adresse 

www.mainz.de/stadtplanungsamt 

als zusätzliche Information zur Verfügung. 
 
Äußerungen können bis zum 06.06.2017 vorgebracht 
werden. Diese werden geprüft und fließen dann in das 
weitere Bauleitplanverfahren ein.  

Die Planung hat zum Ziel: 
Mit dem Bebauungsplan "Wohnquartier An der Krimm (G 
156)" sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Entwicklung einer Wohnbebauung in einem gemischten 
Quartier auf den Flächen eines bisherigen Autohauses im 
Bereich "An der Krimm" geschaffen werden. Darüber hinaus 
sollen Festsetzungen getroffen werden, die eine sinnvolle 
städtebauliche Ordnung für das Areal gewährleisten, ohne die 
städtebaulichen Eigenheiten der umgebenden Bebauung zu 
beeinträchtigen. Hierbei gilt es insbesondere sicherzustellen, 
die vorhandenen Gewerbebetriebe durch die Ansiedlung einer 
zusätzlichen Wohnnutzung nicht in ihrem Bestand zu beein-
trächtigen. 
 
Geltungsbereich: 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
"Wohnquartier An der Krimm (G 156)" umfasst die Grund-
stücksbereiche zwischen den Straßen "An der Krimm" und 
"Am großen Sand".  
Der Geltungsbereich befindet sich in der Gemarkung Mom-
bach, Flur 8 und wird begrenzt: 
 

 im Norden durch die Straße "An der Krimm" bzw. 
das Flurstück 150/3, 

 

 im Osten durch die Straße "An der Krimm", 
 

 im Süden durch die Straße "An der Krimm", 
 

 im Westen durch die Straße "Am großen Sand", so-
wie die rückwärtige Grundstücksgrenze der vorhan-
denen Bebauung entlang der Straße "Am großen 
Sand". 

 
 
 

 
 
 
Die vorstehende Planskizze hat keine Rechtsverbindlichkeit, 
kennzeichnet aber durch die gestrichelte Linie die ungefähre  
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Lage des Plangebietes und dient dem besseren Verständnis 
der Bekanntmachung. 
 
Mainz, 28.04.2017 
Stadtverwaltung 
 
gez. 
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 

......................................................................... 

Lärmaktionsplanung des Eisenbahn-Bundesamtes 
Ankündigung zur Öffentlichkeitsbeteiligung 

 
Das Eisenbahn-Bundesamt hat mit der Erstellung des Lärm-
aktionsplanes für alle Haupteisenbahnstrecken des Bundes 
begonnen. 
Im Rahmen dieser Lärmaktionsplanung wird am 30. Juni 2017 
die erste Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung beginnen. Bis 
zum 25. August 2017 hat die Öffentlichkeit dann die Gele-
genheit, sich an der Lärmaktionsplanung des Eisenbahn-
Bundesamtes zu beteiligen. 

 
Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung: 
 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung findet in zwei zeitlich getrenn-
ten Phasen statt. Das Eisenbahn-Bundesamt bietet hierzu ab 
sofort eine Informations- und Beteiligungsplattform im In-
ternet an, die über die folgende Adresse erreichbar ist: 
www.laermaktionsplanung-schiene.de. Alternativ hierzu kön-
nen Beteiligungen auch per Post an die Redaktion Lärmakti-
onsplanung, Postfach 601230 in 14412 Potsdam geschickt 
werden. Der vom Eisenbahn-Bundesamt hierfür vorbereitete 
Fragebogen kann vom 30. Juni 2017 an über die angegebene 
Internetadresse heruntergeladen oder postalisch über oben-
stehende Adresse angefordert werden. Die Informationsplatt-
form zur Lärmaktionsplanung des Eisenbahn-Bundesamtes 
steht Ihnen ab sofort zur Verfügung. Die Anwendung zur 
aktiven Beteiligung wird jeweils rechtzeitig zum Start der 
Öffentlichkeitsbeteiligungsphasen zusätzlich zum Informati-
onsangebot freigeschaltet. 
 
Mainz, 28. April 2017 
Landeshauptstadt Mainz 
Grün- und Umweltamt 
 

......................................................................... 
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www.mainz.de/amtsblatt.  

Das Amtsblatt wird montags zusätzlich im Rathaus und im Stadt-
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http://www.laermaktionsplanung-schiene.de/
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Öffentliche Bekanntgabe 
der Aktualisierung des Liegenschaftskatasters 

(Berichtigung der Flächenangabe) 

 
 
In der Gemarkung Drais wurden die Flächenangaben des Liegenschaftskatasters bei den nachfolgend aufgeführten Flurstücken 
aufgrund einer neuerlichen Auswertung des Zahlennachweises durch den Fortführungsnachweis  FQ 34511 / 2017 aktualisiert. 

 

Flur Flurstück Lagebezeichnung bisherige Fläche 
in qm 

neue Fläche         
in qm 

1 2/3 Seminarstraße 1723 1813 

1 5/1 Daniel-Brendel-Straße 652 694 

1 18/13 Seminarstraße  1536 1578 

1 37/4 Lerchenbergstraße 3477 3432 

1 108/15 Krautgewann 4913 4794 

1 138/2 Am Pfädchen 9457 9612 

1 178/8 An der Schwabenheimer Hohl 1080 982 

1 181/19 An der Schwabenheimer Hohl 1594 1566 

1 181/22 An der Schwabenheimer Hohl 1561 1609 

1 183/24 Am Waldweg 623 569 

1 232/7 Kurze Hollergewann 1344 1257 

1 232/13 Friedhofstraße 1245 1180 

1 232/15 Dorfstraße 85 74 

1 232/27 Ober-Olmer Straße 577 602 

1 232/43 Seminarstraße  2015 2079 

1 232/44 Lerchenbergstraße 1173 1227 

1 232/47 Am Pfädchen 648 595 

1 232/49 Am Waldweg 4078 4136 

1 239/1 Daniel-Brendel-Straße 613 637 

1 239/6 Ober-Olmer Straße 2098 2168 

2 32/1 Am Kappelwald 2069 2010 

2 32/2 Am Kappelwald 2069 1992 

2 33/1 Am Kappelwald 1319 1181 

2 33/2 Am Kappelwald 1319 1452 

2 57/1 Kühunter 5031 5079 

2 59/3 Kühunter 3767 3831 

2 62/6 In den Tannen 3975 4016 

2 62/9 In den Tannen 1969 1999 

2 99 Auf dem Hahn 1406 1604 

2 125 Gemeindewaldgrund 4225 4178 

2 126/3 Gemeindewaldgrund 4225 4159 

2 126/1 Gemeindewaldgrund 5457 5670 

2 126/2 Gemeindewaldgrund 4225 4180 

3 72/1 Auf dem Lerchengrund 5513 5395 

3 72/2 Auf dem Lerchengrund 3231 3332 
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3 73/5 Auf dem Lerchengrund 3432 3484 

3 79/8 Auf dem Lerchengrund 1325 1205 

3 79/12 Auf dem Lerchengrund 1175 1286 

3 84/1 Auf dem Lerchengrund 4988 4918 

4 24/3 Bauerngewann 3212 3316 

4 29/2 Bauerngewann 3317 3216 

4 37/1 Ober dem Ebersheimer Weg 869 932 

4 37/2 Ober dem Ebersheimer Weg 869 810 

4 57/1 Am Ebersheimer Weg 5569 5648 

4 57/2 Am Ebersheimer Weg 6211 6280 

4 58/2 Am Ebersheimer Weg 21290 21189 

4 58/3 Am Ebersheimer Weg 11021 10952 

4 77/3 Am Ebersheimer Weg 3539 3707 

4 77/4 Hahnenberg 809 728 

5 6 Im Tiefental 4425 4508 

5 7/34 Im Tiefental 4943 4998 

5 7/38 Im Tiefental 2480 2522 

5 7/40 Im Tiefental 2483 2521 

5 7/42 Im Tiefental 4975 5036 

5 7/44 Im Tiefental 2482 2516 

5 13/33 An der Sandkaute 2869 2695 

5 13/35 An der Sandkaute 6361 6416 

5 14/6 An der Sandkaute 12360 12453 

5 21/4 Auf der Mainzer Hohl 13681 13470 

5 29/14 Alter Sandkauter Weg 1823 1728 

5 29/16 Tiefentaler Weg 2463 2134 

6 64/8 Am Gonsenheimer Weg 1624 1658 

6 73 Im Schiersteiner Loch 4237 4065 

6 91/4 Große Haferpein 1316 1344 

6 228/3 Carl-Zuckmayer-Straße 154 162 

 
Gemäß § 10 Abs. 4 des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) vom 20. Dezember 2000 (GVBl. S. 572, 
BS 219-1)  werden den Eigentümerinnen, Eigentümern und Erbbauberechtigten der Flurstücke die Änderungen der Daten im 
Liegenschaftskataster öffentlich bekannt gegeben. Der verfügende Teil des Fortführungsnachweises hat folgenden Wortlaut: 
 
„Das Liegenschaftskataster ist aufgrund dieses Fortführungsnachweises zu aktualisieren.“ 
 
Der Fortführungsnachweis ist beim Vermessungs- und Katasteramt Rheinhessen-Nahe in 55232 Alzey, Ostdeutsche Straße 28 
ausgelegt und kann vom 28.04.2017 bis 26.05.2017  während der Dienststunden von 8:00 bis 13:00 Uhr, eingesehen werden.  

 
Die Aktualisierung des Liegenschaftskatasters gilt nach § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes vom 23. Dezember 
1976 (GVBL. S. 308, BS 2010-3) in der jeweiligen geltenden Fassung in Verbindung mit § 41 Abs. 4 Satz 3 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes nach Ablauf von zwei Wochen nach dieser ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. 
 
Die Veröffentlichung kann ebenfalls auf der Internetseite des Vermessungs- u. Katasteramtes Rheinhessen-Nahe (https://vermka-
rheinhessen-nahe.rlp.de/de/ueber-uns/oeffentliche-bekanntmachungen/) eingesehen werden. 
 
  

https://vermka-rheinhessen-nahe.rlp.de/de/ueber-uns/oeffentlichebekanntmachungen/
https://vermka-rheinhessen-nahe.rlp.de/de/ueber-uns/oeffentlichebekanntmachungen/
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Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch kann 
1. schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Vermessungs- und Katasteramt Rheinhessen-Nahe, Ostdeutsche Straße 28,  55252 
Alzey oder 
2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur nach dem Signaturgesetz an vermka.rhn@poststelle.rlp.de 
erhoben werden. 
 
 
Alzey, 21.03.2017  
 
gez.: Mauer, Vermessungsdirektor 
 
 
 
 
 

 

Allgemeiner Hinweis zur Flächenberichtigung 
 

Das Vermessungs- und Katasteramt Rheinhessen-Nahe führt zurzeit im Rahmen der Qualitätsverbesserung des 
Liegenschaftskatasters einen Abgleich zwischen der buchmäßigen Fläche und der sich aus den Liegenschaftszahlen ergebenden 
graphischen Fläche durch. Die buchmäßige Fläche ist im Liegenschaftskataster für jedes Flurstück in Übereinstimmung mit dem 
Grundbuch nachgewiesen. Diese amtliche Angabe ist unter anderem notwendig für die Besteuerung von Grund und Boden oder 
zur Ermittlung des Bodenwertes von Grundstücken. 
 
Bedingt durch ihre historische Entstehung können die Flächenangaben zwischen graphischer und buchmäßiger Fläche von 
einander abweichen.  Dies trifft insbesondere auf ländliche Gebiete zu, in denen teilweise die Ergebnisse der Urvermessung (ca. 
1820 - 1870) noch maßgebend für die Flächenberechnung sind, weil es dort bis heute kaum Neu- oder Folgevermessungen gegeben 
hat.  
 
Bei den Vermessungen der Flurstücke in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (sogenannte Urvermessungen) wurden 
Messwerkzeuge verwendet und Vermessungsverfahren angewandt, die die heutigen Anforderungen an genaue 
Vermessungsergebnisse nicht erfüllen. Gerade die aus den Urvermessungen abgeleiteten Flächen sind entsprechend ungenau. 
 
Die neuerliche Auswertung des Zahlennachweises hat ergeben, dass die ermittelten Flächen von denen im Liegenschaftskataster 
nachgewiesenen Flächen teilweise abweichen. 
 
Die gesetzlichen Grundlagen zur Führung des Liegenschaftskatasters1 schreiben vor, Angaben zu berichtigen, wenn sie unrichtig 
sind. Auf der Grundlage der vorstehenden Ergebnisse dieser Maßnahme wurden daher die Flächen  der Flurstücke neu berechnet. 
 
 
 
¹   § 14 Abs. 2 Nr. 1 Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) vom 20. Dezember 2000(GVBl. S 572),  zuletzt  geändert  durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 26. Nov. 2008  (GVBl. S. 296), BS 219-1 
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Widmung von Straßen in der Stadt Mainz 
 
Gemäß § 36 Landesstraßengesetz (LStG) Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 1. August 1977 (GVBL S. 273), 
in der derzeit gültigen Fassung werden die nachfolgend bezeichneten Verkehrsflächen im Stadtgebiet von Mainz 
dem öffentlichen Verkehr gewidmet: 
 

Lfd.  
Nr. 

Straßenbezeichnung Länge/ 
Fläche 

Beschränkung auf 
Benutzungsarten 

1 Elly-Beinhorn-Straße, Gemarkung Hechtsheim, Flur 7, Parz. 109, 
von Emy-Roeder-Straße bis Hechtsheimer Straße Hs.-Nr. 29 und 
Verbindung zur Hechtsheimer Straße Hs.-Nr. 25 

575m  

2 Elly-Beinhorn-Straße, Gemarkung Mainz, Flur 30, Parz. 61, 
Weg um den Parkplatz (Parz. 62) herum 

681m Fuß- und Radweg 

3 Elly-Beinhorn-Straße, Gemarkung Mainz, Flur 30, 
Parz. aus 63, aus 36/8, aus 60/1, von Hechtsheimer Straße 
Hs.-Nr. 29 bis Hechtsheimer Straße Hs.-Nr. 37 

286m  

4 Elly-Beinhorn-Straße, Gemarkung Mainz, Flur 30, 
Parz. aus 63, aus 64, aus 36/22, Weg entlang Hechtsheimer 
Straße Hs.-Nr. 29 

118m Fuß- und Radweg 

5 Elisabeth-Schwarzhaupt-Straße, Gemarkung Finthen, Flur 1,  
Parz. aus 1523, von Theodor-Heuss-Straße bis Hs.-Nr. 13 

221m  

6 Rektor-Preller-Straße, Gemarkung Finthen, Flur 1, Parz. 1476, 
von Elisabeth-Schwarzhaupt-Straße bis Hs.-Nr. 20 und von 
Hs.-Nr. 2-18 

202m  

7 Rektor-Preller-Straße, Gemarkung Finthen, Flur 1, Parz. 1499, 
Weg zwischen Hs.-Nr. 26 und 28 

31m Fußweg 

8 Mailandsgasse, Gemarkung Mainz, Flur 3, Parz. 167/5,  
entsprechend dem Bebauungsplan A189 

45m²  

9 Obere Austraße, Gemarkung Mainz, Flur 27, Parz. 73/2 und 
Flur 13, Parz. 70/3, entlang Hs.-Nr. 7 bis An der Kaiserbrücke 

172m  

10 Suderstraße, Gemarkung Mombach, Flur 8, Parz. 249/48, 
von Hs.-Nr. 179-197 

85m  

11 Suderstraße, Gemarkung Mombach, Flur 8, Parz. 249/49, 
von Hs.-Nr. 199-205 

30m  Fußweg 

 
Die vorgenannten Straßen und Wege sind Gemeindestraßen im Sinne des § 3 Nr. 3 des Landesstraßengesetzes. 
Diese Verfügung tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist bei der Stadtverwaltung Mainz, 61-Stadtplanungsamt, Abt. 3 Straßenbetrieb, schriftlich oder 
zur Niederschrift einzulegen.  
 

Nachtbriefkästen befinden sich am Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1, 55116 Mainz und am Stadthaus - Lauterenflügel,  
Kaiserstraße 3-5, 55116 Mainz. Zur Vermeidung zeitlicher Verzögerungen wird empfohlen, den Verwaltungsakt, 
gegen den Widerspruch erhoben wird, unter Angabe des Aktenzeichens (66-14-01) zu benennen. 
 

Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. 
Die E-Mail ist an die Adresse stv-mainz@poststelle.rlp.de zu senden. In diesem Fall ist das elektronische Dokument 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen. 
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, welche 
im Internet unter www.mainz.de/virtuellepoststelle aufgeführt sind.  
 
 

Mainz, den 24.04.2017 
Stadtverwaltung Mainz 
In Vertretung 
 

gez. 
 

Katrin Eder 
Beigeordnete 
  

mailto:stv-mainz@poststelle.rlp.de
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  Gremien 

Einladung 
 

zur Sitzung des Werkausschusses der  
Gebäudewirtschaft Mainz am 

Dienstag, 02. Mai 2017, 16.30 Uhr, 
Erfurter Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1, 

55116 Mainz 
 
 

Tagesordnung 

 
a) öffentlich 
 
1. Maler-Becker-Schule 
 
2. Sanierung und Rekonstruktion des ehem.  
 Kaisertors 
 
3. Zitadelle Mainz 
 
4. Schulbaumaßnahmen allgemein 
 
5. Trinkwasserhygiene 
 
6. Verschiedenes 
 
7. Bürgerfragestunde 
 
8. Kenntnisnahme der Niederschriften über die Sitzun-
 gen vom 24.01.2017, 16.02.2017 und 09.03.2017 
 
b) nicht öffentlich 
 
9. Vergabeangelegenheiten 
 9.1. Vergabe von Bauleistungen 
 9.1.1. Bauvorhaben: Rathaus Mainz,  
  Klimatechnik 
 
10. Personalangelegenheiten 
 
11. Verschiedenes 
 
 
Mainz, 26.04.2017 
Stadtverwaltung Mainz 
 
In Vertretung 
gez. 
 
Marianne Grosse 
 

......................................................................... 
 

 
 

Einladung 
 

zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 
Mittwoch, 03. Mai 2017, 16.00 Uhr, 

Sitzungszimmer 113, Stadthaus, Kreyßig-Flügel, 
55116 Mainz 

 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 
1. Verpflichtung eines stellvertretenden Ausschuss-  
 mitglieds 
 
2. 5 Jahre Schulsozialarbeit an Grundschulen  
 - Berichte aus Projekten der Schulsozialarbeit 
 
3. Kita Weisenau, Friedrich-Ebert-Straße 
 
4. Städtische Kindertagesstätte in der Wallaustraße; 
 Mainz-Neustadt 
 
5. Katholische Kindertagesstätte St. Georg in Mainz-
 Bretzenheim; Erweiterung und Umstrukturierung 
 
6. Städtische Kita Zahlbach; Ersatzneubau mit Erwei-
 terung des Betreuungsangebotes und provisorische 
 Unterbringung bis zur Fertigstellung 
 
7. Therapeutische Tagesstätte, Albert-Stohr-Straße 49, 
 Mainz-Bretzenheim; Erweiterung 
 
8. Geplante Umstrukturierungen von Kindertages-
 stätten 
 
9. Planungsbereiche der Jugendhilfeplanung 2017 
 
10. Städtebaulicher Rahmenplan "Südliche Neustadt  
 – Bereich Boppstraße/Hauptbahnhof" 
 
11. Jugend spricht für sich (ca. 17:00 Uhr) 
 
12. Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung 
 vom 08.03.2017 
 
13. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
 
Mainz, 26.04.2017 
 
gez.   gez. 
 
Georg Steitz  Kurt Merkator 
Vorsitzender des   Beigeordneter 
Jugendhilfeausschusses  

......................................................................... 
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Einladung 
 

zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Altstadt am 
Mittwoch, 03. Mai 2017, 18.00 Uhr, 

Erfurter Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1, 
55116 Mainz 

 
Tagesordnung 

 
a) öffentlich 
 
Anträge 
 
1. Fahrradabstellplätze (Grüne) 
 
2. Sperrung "Rheinschiene" für LKW- Durchfahrts-
 verkehr (SPD) 
 
3. Einwohnerfragestunde 
 
Anfragen 
 
4. Spielplatz Hopfengarten (CDU) 
 
5. Neubau Residenzpassage (CDU) 
 
6. Sportplatz Zitadellengraben (CDU) 
 
7. Stellenplan Verkehrsüberwachungsamt (Grüne) 
 
8. Shisha-Bars (SPD) 
 
9. Baustellenkoordination (SPD) 
 
10. Umlenkung ÖPNV während Baumaßnahmen (SPD) 
 
11. Anfragen aus vorherigen Sitzungen 
 
12. Sachstandsberichte 
 
13. Beschlussvorlagen 
 
14. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
15. Stadtteilmittel 
 
 
b) nicht öffentlich 
 
16. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
17. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
Mainz, 27.04.2017 
 
gez.  
 
Dr. Brian Huck 
Ortsvorsteher 

......................................................................... 

Einladung 
 

zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Weisenau am 
Mittwoch, 03. Mai 2017, 18.30 Uhr, 

Haus Am Römerberg, Laubenheimer Str. 36, 
 55130 Mainz 

 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 

1. Einführung und Verpflichtung eines neuen  
 Ortsbeiratsmitgliedes 
 

2. Schulwegsicherheit, hier: Maßnahmen im Umfeld 
 der Schillerschule 
 

Anträge 
 

3. Tempo 30-Zonen (SPD) 
 

4. Bodenabsenkungen/Aufbrüche im Bürgersteig CDU) 
 

5. Neuer Friedhof (CDU) 
 

6. Querungshilfe Bettelpfad / Wilhelm-Theodor-
 Römheld-Straße (Grüne) 
 

Anfragen 
 

7. Parkplatzsituation am Neuen Friedhof (SPD) 
 

8. Haus am Römerberg (CDU) 
 

9. Unfälle Autobahntunnel Hechtsheim (CDU) 
 

10. Straßenbenennung Heiligkreuz-Areal "W 104" 
 

11. Aktualisierung der Regelungen zur Gewährung eines 
 „ÖPNV-Bonus“ bei Bauvorhaben 
 

12. Antrag auf Einrichtung einer Tempo 30 km/h Zone 
 in der Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 
 

13. Sachstandsberichte 
 13.1. Sachstandsbericht zu Antrag 0096/2017 
  SPD Ortsbeirat Mainz-Weisenau;  
  hier: Hortplatzflexibilisierung 
 

14. Mitteilungen und Verschiedenes 
 

15. Fragen und Anregungen aus der Mitte des  
 Ortsbeirates 
 

16. Einwohnerfragestunde 
 
b) nicht öffentlich 
 

17. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
18. Mitteilungen und Verschiedenes 
 

Mainz, 27.04.2017 
 

gez.  
 

Ralf Kehrein 
Ortsvorsteher 
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Einladung 
 

zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Marienborn am 
Mittwoch, 03. Mai 2017, 19.00 Uhr, 
Sitzungsraum der Ortsverwaltung,  
Im Borner Grund 38, 55127 Mainz 

 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 
1. Berichterstattung des Entsorgungsbetriebes zum 
 Thema "Wertstoffhof" 
 
2. Berichterstattung der MVG 
 
3. Anfragen aus vorherigen Sitzungen 
 3.1. Haltestellenschilder für den Schienener-
  satzverkehr (SEV) in Marienborn (ÖDP) 
 
4. Aufhebung der Unterschutzstellung durch Rechts-
 verordnung (RVO) der Denkmalzone "Historischer 
 Dorfkern Marienborn" 
 
5. Feststellung der Eigenschaft als unbewegliches Kul-
 turdenkmal gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 2 Denkmalschutz-
 gesetz (DSchG) für Mercatorstraße 9 und Garten-
 grundstück Flur 1, Flur-stück-Nr. 59/1 in Mainz-
 Marienborn 
 
6. Ortsverwaltung Marienborn, Brandschutz und 
 Barrierefreiheit 
 
7. Sachstandsberichte 
 
8. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
9. Stadtteilmittel 
 
10. Einwohnerfragestunde 
 
b) nicht öffentlich 
 
11. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
12. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
 
Mainz, 27.04.2017 
 
gez.  
 
Dr. Claudius Moseler 
Ortsvorsteher 

......................................................................... 
 

Einladung 
 

zur Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses  
am Donnerstag, 04. Mai 2017, 16.30 Uhr, 

Erfurter Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1,  
55116 Mainz 

 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 
1. Umgestaltung Große Langgasse inkl. zwei Plätze 
 Hier: Ausführungsplanung (Leistungsphase 5  
 HOAI), Ergebnisse der Bürgerinformation vom 
 26.10.2016 
 Vorlage: 0442/2017 
 
2. Bebauungsplanverfahren "B 158/ 2. Ä"  
 (erneute Planstufe II) 
 Bebauungsplan "Hochschulerweiterung südlich des 
 Europakreisels - 2. Änderung (B 158/ 2. Ä)" 
 hier:  - erneute Vorlage in Planstufe II  
 - Durchführung der erneuten Offenlage gemäß 
 § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB 
 Vorlage: 0543/2017 
 
3. Aufhebung der Satzungen "Südliche Altstadt –  
 Teil A“, "Rotekopfgasse" und "Südliche Altstadt – 
 Teil B“ 
 Vorlage: 0537/2017 
 
4. Aktualisierung der nachrichtlichen Denkmalliste 
 hier: Anhörung der Gemeinde nach § 10 Abs. 1  
 Satz 5 Halbsatz 3 Denkmalschutz-gesetz (DSchG) 
 zur Eintragung von Kulturdenkmälern 
 Vorlage: 0068/2017 
 
5. Aufhebung der Unterschutzstellung durch Rechts-
 verordnung (RVO) der Denkmalzone "Historischer 
 Dorfkern Marienborn" nach § 8 Abs. 3 in Verbin
 dung mit § 8 Abs. 7 Denkmalschutzgesetz (DSchG) 
 hier: Anhörung der Gemeinde nach § 8 Abs. 5 
 DSchG 
 Vorlage: 0069/2017 
 
6. Feststellung der Eigenschaft als unbewegliches Kul-
 turdenkmal gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 2 Denkmalschutz
 gesetz (DSchG) für Mercatorstraße 9 und Garten
 grundstück Flur 1, Flurstück-Nr. 59/1 in Mainz-
 Marienborn 
 hier: Anhörung der Gemeinde nach § 8 Abs. 5 
 DSchG 
 Vorlage: 0343/2017 
 
7. Aktualisierung der Regelungen zur Gewährung eines 
 „ÖPNV-Bonus“ bei Bauvorhaben 
 Vorlage: 0346/2017 
 
8. Errichtung eines landwirtschaftlichen Betriebsge-
 bäudes mit Straußwirtschaft und Hofladen sowie 
 einem Wohngebäude (1 WE); Harxheimer Weg 
 (Außenbereich); Flur 1; Flurstück 62; Gemarkung 
 Ebersheim; 



 

  

Landeshauptstadt Mainz  |  Amtsblatt  Nr. 17  |  28. April 2017  |  Seite 11 

 

 hier: Herbeiführung des Einvernehmens der Ge-
 meinde gemäß § 36 i.V.m. § 35 BauGB 
 Vorlage: 0028/2017 
 
9. Bauantrag zur Errichtung eines Gebäudes für sport-
 liche Zwecke (Dreifachsporthalle), "An Schneiders 
 Mühle 2", Gemarkung Gonsenheim, Flur 12, Flur
 stück 130/12 
 
 hier: Herbeiführung des Einvernehmens der Ge
 meinde gemäß § 36 i.V.m. § 34 BauGB 
 Vorlage: 0583/2017 
 
10. Bauantrag zur Errichtung einer temporären Anlage 
 für soziale Zwecke (Kita); Klein-Winternheimer Weg, 
 Mainz-Hechtsheim, Gemarkung Hechtsheim,  
 Flur 17, Flurstück 320/2;  
 
 hier: Herbeiführung des Einvernehmens der Ge
 meinde gemäß § 36 i.V.m. § 31 Abs.2 BauGB 
 Vorlage: 0566/2017 
 
11. Bauantrag zur Errichtung eines Gebäudes für sport
 liche Zwecke (Dreifachsporthalle) in der Elly-
 Beinhorn-Straße, Mainz-Oberstadt, Gemarkung 
 Oberstadt, Flur 30,Flurstück 63 
 
 hier: Herbeiführung des Einvernehmens der Ge
 meinde gemäß § 36 i.V.m. § 34 BauGB 
 Vorlage: 0585/2017 
 
12. Bauantrag zur Errichtung eines Wohngebäudes als 
 Betriebsleiterwohnung im Außenbereich;  
 Am Finther Wald 1; Finthen; Flur 12; Flurstück 
 211/2; 
 hier: Herbeiführung des Einvernehmens mit der 
 Gemeinde gemäß § 36 i.V.m. § 35 (1) BauGB 
 Vorlage: 0577/2017 
 
13. Kraftwerke; Errichtung Wärmespeicheranlage, 
 Kraftwerkallee 1, Gemarkung Mainz (Industrie), Flur 
 13, Flurstück 20/71 
 
 hier: Herbeiführung des Einvernehmens der Ge
 meinde gemäß § 36 i. V. m. § 34 BauGB 
 Vorlage: 0484/2017 
 
14. Einwohnerfragestunde 
 
15. Mitteilungen/ Verschiedenes 
 
b) nicht öffentlich 
 
16. Mitteilungen/ Verschiedenes 
 
Mainz, 25.04.2017 
 
gez. 
 
Marianne Grosse 
Beigeordnete  

......................................................................... 

Einladung 
 

zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Ebersheim am 
Donnerstag, 04. Mai 2017, 19.00 Uhr, 

Sitzungsraum der Ortsverwaltung, Römerstr. 17, 
55129 Mainz 

 
 

Tagesordnung 
 

a) öffentlich 
 
Antrag 
 

1. Anschluss des Ebersheimer Gewerbegebietes an die 
 L425 (CDU) 
 

Anfragen 
 

2. Baumscheibenpatenschaften (FDP) 
 

3. Sportplatz Ebersheim (BÜNDNIS 90/ 
 DIE GRÜNEN) 
 

4. Chaos am Wertstoffhof (CDU) 
 

5. Anfragen aus vorherigen Sitzungen 
 5.1. Ergänzende Antwort zur Anfrage  
  0097/2017 (FDP) "Planungsstand  
  Ausbau/Erweiterung Rheinhessenstraße" 
 

6. Sachstandsberichte 
 6.1. Sachstandsbericht zu Antrag-Nr.  
  0356/2017 - CDU Ortsbeiratsfraktion 
  Ebersheim 
 

Beschlussvorlagen 
 

7. Dokumentation zum Bürgerforum Mainz- 
 Ebersheim "Mein Stadtteil.Meine Ideen" am 
 11.03.2017 
 

8. Einwohnerfragestunde 
 

9. Mitteilungen und Verschiedenes 
 

10. Stadtteilmittel 
 

b) nicht öffentlich 
 

11. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 

12. Anfragen aus vorherigen Sitzungen 
 

13. Sachstandsberichte 
 

14. Bildung eines Gremiums 
 

15. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
Mainz, 27.04.2017 
 

gez.  
 

Matthias Gill 
Ortsvorsteher 

......................................................................... 
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Einladung 
 

zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Mombach am 
Donnerstag, 04. Mai 2017, 19.00 Uhr, 

Mombacher Zimmer, Haus Haifa, Zeystr. 5,  
55120 Mainz 

 
 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 
1. Halle 45 
 
2. Planungen Bezirkssportanlage 
 
Anträge 
 
3. Anträge zur Kreuzstraße 
 3.1. Verkehrssituation Kreuzstraße (SPD) 
 3.2. Kreuzstraße (FDP) 
 
4. Hauptstraße (FDP) 
 
5. Waldfriedhof (FDP) 
 
6. Einwohnerfragestunde 
 
7. Anfragen aus vorherigen Sitzungen 
 
8. Sachstandsberichte 
 
9. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
10. Stadtteilmittel 
 
b) nicht öffentlich 
 
11. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
12. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
Mainz, 27.04.2017 
 
gez.  
 
Dr. Eleonore Lossen-Geißler 
Ortsvorsteherin 
 

......................................................................... 

Einladung 
 

zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Drais am 
Donnerstag, 04. Mai 2017, 19.30 Uhr, 
Sitzungsraum der Ortsverwaltung,  
Daniel-Brendel-Str. 11, 55127 Mainz 

 
 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 
1. ÖPNV während der Baumaßnahmen L 419 
 
Anträge 
 
2. Straßenreinigung im Bereich der Grünanlagen 
 (CDU) 
 
3. Erstellung einer neuen Trauerhalle auf dem alten 
 Ortsfriedhof (CDU) 
 
4. Ratten beim Wertstoffhof Drais (FDP) 
 
5. Einwohnerfragestunde 
 
6. Sachstandsberichte 
 
7. Mitteilungen und Verschiedenes 
 7.1. Erweiterungsneubau Kita Drais 
 
b) nicht öffentlich 
 
8. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
9. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
Mainz, 27.04.2017 
 
gez. 
 
Ralf Kehrein  
Ortsvorsteher 
 

......................................................................... 
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Einladung 
 

zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Laubenheim 
am Freitag, 05. Mai 2017, 17.00 Uhr, 

Sitzungsraum, W.-Spies-Haus,  
W.-Leuschner-Str. 14, 55130 Mainz 

 
 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 
Anträge 
 
1. Unhaltbare Zustände am Rheinufer; Bauschuttab- 
 lagerungen verschandeln das Naherholungsgebiet 
 SPD) 
 
2. Reparatur des Kunststofflattenzaunes entlang des 
 Fahrradweges und Leitgrabens Richtung Mainz 
 (SPD) 
 
3. Beleuchtung Rüsselsheimer Allee (CDU) 
 
4. Parkplatzumrandung Wertstoffhof (CDU) 
 
5. Verkehrsschilder SUV-Tauglichkeit (CDU) 
 
Anfragen 
 
6. Geschwindigkeitskontrollen (CDU) 
 
7. Aktualisierung der nachrichtlichen Denkmalliste 
 
8. Schulwegsicherheit 
 
9. Sachstandsberichte 
 
10. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
11. Einwohnerfragestunde 
 
b) nicht öffentlich 
 
12. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
13. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
Mainz, 27.04.2017 
 
gez.  
 
Gerhard Strotkötter 
Ortsvorsteher 

......................................................................... 
 
 


